
Schwellenkorporation Innertkirchen 
 

Protokoll 

Versammlung 
 

Datum: Donnerstag, 17. November 2022 

 

Zeit:  20:00 Uhr 

 

Ort:  Grimseltor, Saal im 1 Stock 

 

 

Traktandum 

0. Allgemeines 

Der Präsident Niklaus Meyer begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen 

Versammlung. 

Entschuldigungen sind eingegangen von Hansueli Moser. 

 

Die Einladung zur ordentlichen Versammlung wurde fristgerecht im Anzeiger 

Oberhasli publiziert. 

 

Nach der Feststellung der Stimmrechte der Anwesenden erklärt der Präsident 

die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig. 8 Stimmberechtigte nehmen 

an der Versammlung teil. 

 

Als Stimmenzähler wird Kurt Zenger einstimmig gewählt. 

 

Die Traktanden werden in der publizierten Reihenfolge behandelt. 

 
1. Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2022 

Sachlage 

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung ist seit dem 28. Mai 2022 auf 

der Homepage der Schwellenkorporation Innertkirchen publiziert. 

Einsprachen sind keine eingegangen. 

 

Beschluss 

Das Protokoll wird verdankt und einstimmig genehmigt. 

 
2. Budget 2023 der Erfolgsrechnung 

Sachlage 

Das vorliegende Budget der Erfolgsrechnung 2023 wurde in Zusammenarbeit 

zwischen dem Präsidenten Niklaus Meyer und dem Finanzverwalter 

ausgearbeitet und wurde am 22. September 2022 vom Vorstand zu Handen der 

Versammlung verabschiedet. 

 

Folgende Daten wurden dabei mitberücksichtigt: 

 Jahresrechnung 2021 

 Budget 2022 

 Beitragsklasse 1:  0.66 ‰ des amtlichen Wertes (100 % der Schatzung) 

 Beitragsklasse 2:  0.46 ‰ des amtlichen Wertes (70 % der Schatzung) 

 Mindestbeitrag CHF 20.00 pro Grundeigentümer 
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 Für Kabelanlagen, Freileitungen und Strassen, ebenfalls für Gasleitungen 

werden die Beiträge anhand von besonderen Schatzungen erhoben, welche 

auf der Grundlage des Art. 44 Abs. 2 und Anhang 1 des Reglements der 

Schwellenkorporation berechnet werden. 

 

Das Budget 2023 präsentiert sich 

 

und das Investitionsbudget 2023 

 

Entwicklung Personalaufwand (SG 30) 

Der Personalaufwand wird mit CHF 9`600.- budgetiert und liegt mit CHF 300.- 

über dem Vorjahresbudget.  

 

Entwicklung Sach- und übriger Betriebsaufwand (SG 31) 

Die Sachgruppe Sach- und übriger Betriebsaufwand wurde mit CHF 194`700.- 

budgetiert und fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 78'500.- tiefer 

aus. Für die Entleerung der Dotierstreck wurden CHF 110'000.00 ins Budget 2023 

aufgenommen. Auch wurden CHF 40'000.00 für unvorhersehbare Ereignisse für 

das Jahr 2023 budgetiert. 

 

Entwicklung Abschreibungen (SG 33) 

Das altrechtliche Verwaltungsvermögen wird jährlich mit einer Tranche von CHF 

58`361.42 bis ins Jahr 2027 linear abgeschrieben.  

 

Entwicklung Transferaufwand (SG 36) 

Für die Führung der Finanzbuchhaltung durch die Einwohnergemeinde 

Guttannen wird ein Aufwand von CHF 10’000.- budgetiert. 

 

Entwicklung Steuerertrag (SG 40) 

Der Ertrag aus Schwellentelle wurde mit CHF 117'000.- budgetiert. 

 

Entwicklung Transferertrag (SG 46) 

Der budgetierte Ertrag von CHF 14`000.- steht in direktem Zusammenhang zum 

Aufwand für den Unterhalt und die Pflege. Dieser Bereich wird in prozentualer 

Abhängigkeit vom Aufwand hochgerechnet. 

 

Investitionen 

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant. 

 

  

mit einem Aufwand von 272 800.00

mit einem Ertrag von 131 000.00

folglich mit einem Aufwandüberschuss -141 800.00

mit Investitionsausgaben von 0.00

mit Investitionseinnahmen von 0.00

folglich mit Nettoinvestitionen von 0.00
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Gestufte Erfolgsrechnung 

 

Finanzierungsergebnis / Selbstfinanzierung 

 

  

Total betrieblicher Aufwand 272 800.00

Total betrieblicher Ertrag 131 000.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -141 800.00

Finanzaufwand 0.00

Finanzertrag 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 0.00

Operatives Ergebnis -141 800.00

Ausserordentlicher Aufwand 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung                 -141 800.00

Ergebnis Gesamthaushalt 90 -141 800.00

Abschreibung Verwaltungsvermögen 33+ 58 365.00

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35+ 0.00

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45- 0.00

Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364+ 0.00

Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365+ 0.00

Abschreibungen Investitionsbeiträge 366+ 0.00

Zusätzliche Abschreibungen 383+ 0.00

Einlagen in das Eigenkapital 289+ 0.00

Entnahmen aus dem Eigenkapital 489- 0.00

Selbstfinanzierung -83 435.00

Investitionsausgaben 0.00

Investitionseinnahmen 0.00

Nettoinvestitionen 0.00

Finanzierungsergebnis -83 435.00



Schwellenkorporation Innertkirchen 
 

Eigenkapitalnachweis 

Falls die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2022 und 2023 wie budgetiert 

ausfallen, wird das Eigenkapital am 31.12.2023 voraussichtlich noch CHF 

880'532.21 betragen. 

 

Beschluss 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt. 

 
3. Kenntnisnahme des Finanzplanes 2023 – 2027 

Sachlage 

Der Finanzplan 2023 – 2027 zeigt in den Planjahren Aufwandüberschüsse 

zwischen CHF 126'000.00 und CHF 142'000.00. Unter diesen Voraussetzungen 

würde sich der Bilanzüberschuss bis Ende 2027 auf CHF 377'000.00 reduzieren. Es 

zeigt sich, dass in den nächsten Jahren bei gleichbleibenden Voraussetzungen 

eine Erhöhung der Schwellentelle unumgänglich sein wird.  

 

Planbilanz 

 
  

EK am 01.01.2022 1 247 232.21

Budgetierter Aufwandüberschuss 2022 -224 900.00

EK am 31.12.2022 (Prognose) 1 022 332.21

Budgetierter Aufwandüberschuss 2022 -141 800.00

EK am 31.12.2023 (Prognose) 880 532.21

RECHNUNG Planjahr

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 

Aktiven

Finanzvermögen 923.4 757.0 667.0 597.0 527.0 457.0 387.0

Verw altungsvermögen 350.1 291.6 233.1 174.6 116.1 57.6 0.0

Total Aktiven 1 273.5 1 048.6 900.1 771.6 643.1 514.6 387.0

Passiven

Laufende Verbindlichkeiten 26.3 26.3 26.6 24.1 21.6 19.1 17.5

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mittel- /langfristige Schulden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rückstellungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transitorische Passiven 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 1 247.2 1 022.3 880.5 754.5 628.5 502.5 376.5

Total Passiven 1 273.5 1 048.6 907.1 778.6 650.1 521.6 394.0

P R O G N O S E J A H R E
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Wichtige Ergebnisse 

 
 

Beschluss 

Der Finanzplan 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen. 

 
4. Neues Organisationsreglement 

Sachlage 

Anlässlich der Kommissionssitzung vom 07.04.2022, sowie der Versammlung vom 

17.05.2022 wurde das neue OgR genehmigt und zur weiteren Bearbeitung an 

das TBA geschickt. Das AGR hat gegenüber dem TBA folgenden Feedback 

zugestellt: 

 

Aus gemeinderechtlicher Sicht ergeben sich grundsätzlich keine Bemerkungen 

mehr zum OgR der SK Innertkirchen (Rückwirkung siehe nachfolgend).  

 

Betr. die rückwirkende Inkraftsetzung, handhaben wir diese wie folgt: 

Eine rückwirkende Inkraftsetzung von Erlassen ist grundsätzlich nicht zulässig. Die 

Rechtslehre gestattet diese nur ausnahmsweise, sofern folgende 

Voraussetzungen kumulativ gegeben sind: 

 Die Rückwirkung ist im Erlass ausdrücklich angeordnet 

 Die Rückwirkung ist zeitlich mässig (Rückwirkungen von über einem Jahr 

werden nie als mässig bezeichnet). 

 Es müssen triftige Gründe für die Rückwirkung vorliegen (rein fiskalische Gründe 

sind nie triftige Gründe). 

BUDGET

2022 2023 2024 2025 2026 2027

 

Prognose Erfolgsrechnung

Total Ertrag 127.1 131.0 124.0 124.0 124.0 124.0

Total Aufw and 352.0 272.8 250.0 250.0 250.0 250.0

Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung -224.9 -141.8 -126.0 -126.0 -126.0 -126.0

Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Prognose der Belastung

Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung -224.9 -141.8 -126.0 -126.0 -126.0 -126.0

Über-(+) / Unterdeckung (-) -224.9 -141.8 -126.0 -126.0 -126.0 -126.0

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

Entwicklung Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 1 022.3 880.5 754.5 628.5 502.5 376.5

P R O G N O S E J A H R E
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 Die Rückwirkung darf nicht zu einer stossenden Rechtsungleichheit führen 

 Die Rückwirkung darf nicht in wohlerworbene Rechte eingreifen. 

 

Aus unserer Sicht sind die Voraussetzungen für eine Rückwirkung beim OgR der 

SK Innertkirchen nicht gegeben (es liegen keine triftigen Gründe dafür vor). 

 

Bei bereits beschlossenen OgR, bei welchen wir Genehmigungsbehörde sind, 

gehen wir in einem solchen Fall wie folgt vor: Wir kündigen der Körperschaft die 

Genehmigung des OgR mit Anpassungen von Amtes wegen an (Inkraftsetzung 

am Tag der beschlussfassenden Mitgliederversammlung) und gewähren der 

Körperschaft damit das rechtliche Gehör. Sofern die Körperschaft damit 

einverstanden ist, erlassen wir die Genehmigungsverfügung mit den 

Anpassungen von Amtes wegen. 

 

Da das TBA die Genehmigungsbehörde ist, müssen Sie jedoch entscheiden, ob 

allenfalls triftige Gründe für eine Rückwirkung vorliegen und das OgR so 

genehmigt werden kann. 

 

Daraufhin hat sich das TBA an der Handhabung des AGR orientiert und der 

Einfachheit halber vorgeschlagen, dass die SKI das OgR nochmals genehmigen 

soll – mit Gültigkeit ab 01.01.2023. 

 

Für die erneute Anfrage um Genehmigung beim TBA sind 6 komplette Sätze der 

Perimeterpläne, korrekt unterzeichnet mit einzureichen. 

 

Beschluss 

Das überarbeitete Organisationsreglement wird mit dem Inkrafttretungsdatum 

01. Januar 2023 einstimmig genehmigt. 

 
5. Wahlen 

Sachlage 

Der langjährige Rechnungsrevisor HZ hat demissioniert. Anna Moor hat sich als 

seine Nachfolgerin zur Verfügung gestellt. 

Beschluss 

Anna Moor wird einstimmig als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission 

gewählt. 

 
6. Orientierung Dotierstrecke 

Damian Stoffel vom OIK I informiert über die Ursachen für die wiederholte 

Räumung der Dotierstrecke Underürbach.  
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7. Verschiedenes 

 

Es gibt keine Wortmeldungen aus der Versammlung. 

 

Der Vorsitzende schliesst die Mitgliederversammlung um 21:05 Uhr 

 
 

 

 

 

 

Innertkirchen, 19. November 2022 

 

 

 

Der Präsident Der Protokollführer 

 

 

 

sig. Niklaus Meyer sig. Rolf Jost 

 


